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Erwägungen

E. 1
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist oder sind Zahlungsver- zugskündigungen im
Sinne von Art. 257d OR. Als zentrale Frage ist strittig, ob die vertragliche Beziehung der
Parteien als einheitliches, sowohl die Wohnung samt Kellerabteil als auch die beiden
Parkplätze umfassendes Mietvertragsverhältnis mit einem einheitlichen Schicksal zu
qualifizieren ist oder nicht. Die Vorinstanz verneinte ein einheitliches Vertragsverhältnis
und ging mangels eines behaupte- ten Zahlungsausstands bezüglich der Wohnung von der
Nichtigkeit der diesbe- züglichen Kündigung aus. Die Klägerin qualifiziert die Beziehung
dagegen als einheitliches Mietverhältnis mit einem teilweisen Zahlungsausstand.

E. 2
a) Die Klägerin hielt mit ihrem Vorgehen die Fristen und Formen ge- mäss Art. 257d OR
ein. Als einzige Voraussetzung von Art. 257d OR ist diejenige des Zahlungsverzugs strittig.
Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, bestätigte die Klägerin in der erstinstanzlichen
Verhandlung tatsächlich, dass lediglich die Miete für die Parkplätze ausstehe. Dass dem so
ist, wird auch durch die Höhe des ge- samten Mietzinsausstands untermauert. Die Klägerin
mahnte die Beklagte wegen des dem Mietzins für die beiden Parkplätze entsprechenden
monatlichen Fehlbe- trags von Fr. 100.00. Die Vorinstanz ging damit zu Recht vom Fehlen
eines Zah- lungsausstands bezüglich Wohnung aus. Eine Kündigung, welche zwar die For-
merfordernisse erfüllt, bei der aber eine gesetzliche oder vertragliche Kündi-

- 2 - gungsvoraussetzung fehlt, ist unwirksam, was mit Blick auf die Rechtsfolge eine Form
der Nichtigkeit darstellt (LACHAT ET AL., Mietrecht für die Praxis, 8. Auflage 2009, S.
599 f.). Da eine derartige Kündigung das Mietverhältnis nicht beendet, besteht auch keine
Pflicht der Beklagten zur Rückgabe des Mietobjekts gemäss Art. 267 OR. Die Abweisung
des Ausweisungsbefehls bezüglich Wohnung durch die Vorinstanz wäre demzufolge nicht
zu beanstanden. b) Ändern würde dies nur das Vorliegen eines einheitlichen Mietverhältnis-
ses, weil diesfalls Wohnung und Parkplätze nicht isoliert gekündigt werden könn- ten. Die
Kündigung von Teilen eines, ein einheitliches Ganzes bildenden Mietver- hältnisses ist
nämlich nicht zulässig. Ob von einem einheitlichen Mietverhältnis auszugehen ist,
bestimmt sich primär nach dem Willen der Vertragsparteien (SVIT-KOMMENTAR, 3.
Auflage 2008, Vorbemerkungen zu Art. 266-266o N 11). Der Inhalt eines Vertrags wird
durch Auslegung ermittelt und bestimmt sich in erster Linie aufgrund von subjektiver
(empirischer) Auslegung nach dem übereinstim- menden wirklichen Parteiwillen (Art. 18
Abs. 1 OR). Wenn eine tatsächliche Wil- lensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind im
Rahmen der objektiven (norma- tiven) Auslegung zur Ermittlung des mutmasslichen
Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen,
wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen
verstanden wer- den durften und mussten (BASLER KOMMENTAR, 4. Auflage,



Obligationenrecht I, Art. 18 N 9 ff. und 41 f.; BGER 5A_122/2008; BGER 4A_215/2007;
BGE 133 III 406; BGE 115 II 484). Ausgangspunkt beim Streit um die Bedeutung
vertraglicher Ver- einbarungen bildet dabei stets der Wortlaut des Vertragstexts (BGER
5A_122/20- 08; BASLER KOMMENTAR, a.a.O., Art. 18 N 10). Dieser hat insofern
Vorrang vor weiteren Auslegungsmitteln, als er sich nicht aufgrund anderer
Vertragsbedingun- gen, dem von den Parteien verfolgten Zweck oder weiterer Umstände
als nur scheinbar klar herausstellt. Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst
zudem erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht. Schliesslich können die
Begleitumstände des Vertragsabschlusses oder die Interessenlage der Parteien in jenem
Zeitpunkt ergänzend berücksichtigt werden (BGER 5A_122/2008; BGE 131 III 377).

- 3 - Zumindest vor BGE 125 III 231 wurde in der Literatur teilweise die Meinung
vertreten, ein einheitliches Mietverhältnis könne auch aus Art. 253a OR hergelei- tet
werden. Diese Ansicht wird allerdings bereits durch den Wortlaut der Bestim- mung
widerlegt. Art. 253a Abs. 1 OR dehnt die Geltung "der Bestimmungen über die Miete von
Wohn- und Geschäftsräumen" auf diejenigen Sachen aus, welche der Vermieter dem Mieter
zusammen mit diesen Räumen zum Gebrauch über- lässt. Demnach verlangt Art. 253a Abs.
1 OR nach seinem Wortlaut lediglich die Beachtung von Bestimmungen und greift nicht
derart in die Freiheit und den Wil- len der Parteien ein, dass von Gesetzes wegen ein
einheitliches Verhältnis ent- stünde, wo die Parteien durch den Abschluss von zwei oder
mehr Verträgen ge- rade kein einheitliches Mietobjekt und demnach auch kein einheitliches
Mietver- hältnis wollten. Die Antwort auf die Frage, ob in einem konkreten Fall ein
einheitli- ches - d.h. Haupt- und Nebensache untrennbar verbindendes Mietverhältnis - vor-
liege oder nicht, kann damit nicht über Art. 253a Abs. 1 OR sondern einzig über die Art. 1
OR und Art. 18 OR beantwortet werden (vgl. dazu SVIT-KOMMENTAR,

E. 3
Zusammenfassend ist aus diesen Gründen mit der Vorinstanz nicht vom Vorliegen eines
einheitlichen Mietverhältnisses auszugehen. Es bleibt damit bei der unwirksamen
Kündigung der Wohnung mangels Zahlungsausstands. Ent- sprechend ist der Rekurs
abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung zu be- stätigen. Obergericht, II.
Zivilkammer Urteil vom 7. Oktober 2010 NL100149 Der Entscheid wurde vom
Bundesgericht in BGE 137 III 123 bestätigt.
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